
Im Gegensatz zur blitz-
schnellen Präsentation von 
Such-Ergebnissen kommen 
die Korrektur- und Lösch-
Prozesse bei Google des 
Öfteren nur sehr schlep-
pend voran. Für eine deut-
liche Beschleunigung sorgte 
kürzlich die Kölner Kanzlei 
Höcker Rechtsanwälte. 
Die vertrat einen deutschen 
Manager, der in einer US-
amerikanischen Zeitung 
eines gewalttätigen Über-
griffs bezichtigt wurde. Die 

Berichterstattung war unzu-
lässig, weil sie vorverurtei-
lend war und der Manager 
keine Gelegenheit hatte, sich 
mit seiner Sichtweise im Ar-
tikel zu entlasten. Im Artikel 
wurden dem Leser zudem 
wesentliche Informationen 
vorenthalten.

Mit Unterstützung von Hö-
cker-Partner Dr. Carsten 
Brennecke erwirkte der Ma-
nager eine einstweilige Ver-
fügung gegen die Verlegerin. 
Das Landgericht Köln un-
tersagte die Verbreitung des 
Artikels. Um eine möglichst 
schnelle Auslistung des Ver-
weises auf den Artikel in 
den Such-Ergebnissen zu er-
reichen, wurde Google über 
das Verbot informiert und 
zur Löschung des Verweises 
aufgefordert. Dabei wurde 
Google natürlich auch das 
gegen den verlinkten Artikel 
ergangene Verbot des Land-
gerichts Köln übersandt, 
in dem Google einfach 
und verständlich nachlesen 
konnte, dass und warum das 
Google-Suchergebnis mit 

Verweis auf den Artikel un-
zulässig ist.

Google-Mühlen mahlen 
manchmal sehr langsam

Die Reaktion von Google 
erschöpfte sich in einem 
Verweis auf das große Ar-
beitsaufkommen und die 
Mitteilung, dass sich die 
Löschungs aufforderung „nun 
in der Warteschlange befin-
det“. Nachdem Google die 
dringende Löschungsauffor-
derung zu dem rechtsverlet-
zenden Suchergebnis ohne 
Bearbeitung ganze 12 Tage 
einfach nur in der Warte-
schlange versauern ließ, wur-
de Google abgemahnt und 
erneut von Höcker zur Lö-
schung aufgefordert.

Wenige Tage später erwirkte 
Höcker beim Landgericht 
Köln gegen die Google Ire-
land Limited mit einstwei-
liger Verfügung das Verbot, 
den Artikel in Such-Ergeb-
nissen zu veröffentlichen 
(Az. 28 O 414/21). Das 
Landgericht Köln reagierte 

– im Gegensatz zu Google – 
blitzschnell: Nur einen Tag 
nach Beantragung des Ver-
bots wurde dieses erlassen.

Google hat dieses im einst-
weiligen Rechtsschutz er-
gangene Verbot inzwischen 
als endgültige Regelung 
anerkannt und den Verweis 
gelöscht.

Dr. Carsten Brennecke: 
„Warum Google nicht in 
der Lage ist, durch Über-
sendung von Verbotsent-
scheidungen nachgewie-
sene Rechtsverletzungen 
unverzüglich aus Such-
Ergebnissen zu löschen, 
ist unverständlich. Es wäre 
schön, wenn Google rechts-
staatliche Grundsätze eta-
bliert und künftig für eine 
schnellere Bearbeitung von 
Löschungs aufforderungen 
sorgt. Dies wäre auch im 
Sinne von Google, da sich 
Google so überflüssige 
rechtliche Auseinanderset-
zungen mit entsprechenden 
Kosten ersparen könnte.“ 
(ps)
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Höcker macht Google „Beine“

Dr. Carsten Brennecke, Part-
ner bei der Kanzlei Höcker 
Rechtsanwälte in Köln, weiß, 
wie sich langsam mahlende 
Google-Mühlen beschleuni-
gen lassen -  Foto: privat
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Die 7 neuen Titel

D
Die Cindy aus Marzahn Show
M
Music Drive In
S
Schwarz Rot Blut

Skate Fever – Stars auf Rollschuhen
Sketch vor 9
w
we be like
Wissen, was gesund macht

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

we be like

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien insbesondere Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

FLOW media company GmbH 
Schulterblatt 58, 20357 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Wissen, was gesund macht

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und Kombinati-
on, als Einzel-, Reihen-, Haupt- und Untertitel, zur Verwendung in allen 
Medien und für alle Werkarten, insbesondere elektronische und digitale 
Medien, Netzwerke und Plattformen, Internet-Seiten, Offline- und Online-
Dienste, Software, Apps, Datenbanken, Datenträger aller Art, Druckerzeug-
nisse, Film, Hörfunk, Fernsehen, Veranstaltungen.

Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte 
Partnerschaft mbB 
Widenmayerstraße 23, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sketch vor 9

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

radio B2 GmbH 
Pfalzburger Straße 43-44, 10717 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Die Cindy aus Marzahn Show

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

LIPPERT v. RAGGAMBY Rechtsanwälte 
Kurfürstendamm 177, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Music Drive In
Skate Fever – Stars auf Rollschuhen

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Schwarz Rot Blut

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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